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Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und  

Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)                              

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

 

Antwort  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23182 

vom 02.07.2025 

über  

Nachfrage zur Schriftlichen Anfrage 19/22400 über „Startups in Hohenschönhausen 

fördern und ansiedeln II“ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Welche Transparenzpflichten bestehen hinsichtlich Begünstigten sowie deren geförderten GRW-Projekten? 

Welche Angaben müssen wann veröffentlicht werden? 

 

Zu 1.: Da es sich bei GRW-Projekten um Zuwendungen handelt, die mit Bundes- und 

Landesmitteln gefördert werden, müssen Eintragungen für gewerbliche und private Träger 

in die Berliner Transparenzdatenbank und die Zuwendungsdatenbank des Landes Berlin 

gemäß den dortigen Angabenerfordernissen erfolgen. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe liefert die Daten für die Zuwendungsdatenbank einmal jährlich an die 

Senatsverwaltung für Finanzen, die diese Datenbank administriert und der Öffentlichkeit zur 

Verfügung stellt. 

 

 
2. Wie bewertet der Berliner Senat, dass in der Antwort auf die o.g. Schriftlichen Anfrage auf eine Datenbank 

zur GRW-Förderung verwiesen wird, die im Wesentlichen den Stand 2019 hat (nur zwei 

Infrastrukturförderungen in 2020 hinterlegt, keine anderen GRW-Projekte berlinweit)? 

 

Zu 2.: Die in der Antwort auf die o.g. Schriftlichen Anfrage erwähnte Datenbank zur GRW-

Förderung ist ein Instrument der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Sie 

befindet sich derzeit in Aktualisierung.  
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3. Wann ist mit einer Aktualisierung der Datenbank zu rechnen? 

 

Zu 3.: Die maßgebliche Datenbank ist die bereits in der Antwort zur Frage 1 genannte 

Zuwendungsdatenbank des Landes Berlin. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 

und Betriebe liefert diese Daten einmal jährlich an die Senatsverwaltung für Finanzen. Die 

Daten des Jahres 2024 wurden weitgehend im Juni 2025 an die Senatsverwaltung für 

Finanzen übermittelt und sollen im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. 

 

 

Berlin, den 16.07.2025 

 

In Vertretung  

 

Dr. Severin F i s c h e r 

.......................................................... 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe 

 


